
Erklärung zur Verpackungsverordnung

Verpackung als Schutz empfindlicher Wirtschaftsgüter auf dem Weg zum Verbraucher
muß sein. Wir achten daher bereits bei der Auswahl geeigneter Verpackungsmaterialien
auf die Umweltverträglichkeit.

Als Verpackungsmaterial werden eingesetzt:

- tauschfähige Euro-Pool-Paletten

- Kartonagen aus recyclefähiger Pappe (mit Papierklebebändern)

- recyclefähige Schrumpf- oder Stretchfolien aus Polyäthylen (PE)

Seit Dezember 1999 sind wir zudem INTERSEROH - Vertragspartner. Dies bedeutet, daß

- Verpackung bei unseren Kunden von INTERSEROH-Partnern erfaßt

- erfaßte Verpackung stofflich verwertet und

- alle Anforderungen der Verpackungsverordnung erfüllt werden.
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